
Allgemeine Geschäfsbedingungen des Einzelunfernehmens Andreas Huber, Gesundheifs- und Floafingzenfrum [schwerelos]          Sfand: Juni 2019 

§ 1 Geltung der Allgemeinen Geschätsbedingungen 
1. Das Floating-Center [schwerelos] wird vom Einzelunternehmer Andreas Huber in der Lange G. 70, 1080 Wien (im Folgenden “Anbieter” genannt) betrieben. Die
Nutzung, die Darstellung der Dienstleistungen und deren Buchung er̈olgen aü der Grundlage der ̈olgenden “Allgemeinen Geschätsbedingungen”.
2. Zusatzlich konnen bei der Buchung bestimmter Dienstleistungen besondere Bestimmungen zur Anwendung kommen (“Besondere Bestimmungen”: z.B. 
Hinweise ̈ur  unden). Hieraü wird entsprechend hingewiesen.
§ 2 Die Dienstleistungen 
1. Die Dienstleistungen bestehen aus Anwendungen in Salzwasserentspannungsbecken (Floating-Becken) sowie Massagen und Therapien. Fur die Durcḧuhrung
von Dienstleistungen bedient sich der Anbieter bei Massagen und Therapien teilweise verschiedener Subunternehmer (im Folgenden “Partner”).
2. Die Buchung einer Dienstleistung stellt eine bindende Annahme des Angebots des Anbieters dar, welche der Anbieter mit einem Buchungstermin mit Datum 
und Uhrzeit bestatigt. Die Buchungsbestatigung kann schrïtlich, mundlich, ̈ernmundlich oder per E-mail er̈olgen. Alle Dienstleistungen (Floating, Massagen und 
Therapien) ̈uhrt der Anbieter im eigenen Namen und aü eigene Rechnung aus.
3. Terminabsagen seitens des  unden mussen 24 Stunden im Voraus geschehen. Andern̈alls ist der Anbieter berechtigt dem  unden die vollen  osten der 
Dienstleistung zu verrechnen. 
4. Sollte eine Dienstleistung zum gebuchten Termin durch Schuld des Anbieters nicht zu Stande kommen, ist er berechtigt, einen alternativen Termin anzubieten. 
Fur den Ersatz von sogenannten Folgekosten (z.B. ̈ur Reise- und Unterkun̈tsbuchungen u. A.) kommt der Anbieter nicht aü.
5. Die Zeitangaben hinsichtlich der Dauer der jeweiligen Dienstleistung sind reine Anwendungszeiten.
6. Dienstleistungen, die als Block erworben wurden (zB. 5er-Block Einzel̈loating), sind nach der ersten Einlosung nicht mehr an andere Personen ubertragbar.
7. Beim Paar-Floating dar̈ nur der Floating-Raum von zwei Personen benutzt werden. Die Solewanne dar̈ nur von einer Person benutzt werden.
§ 3 Gutscheine 
1. Die Berechtigung an der Dienstleistung kann u. A. durch einen Gutschein dokumentiert werden. Der Gutschein wird vom Anbieter akzeptiert, eine Einlosung 
und Durcḧuhrung der Dienstleistung kann nur in den Betriebsraumen des Anbieters durchgëuhrt werden.
2. Der Gutschein kann innerhalb der gesetzlichen Frist von 1 Jahr eingelost werden. Die Frist beginnt mit dem  aü. Danach ist binnen 3 Jahren  ein Umtausch 
des abgelaüenen Gutscheines in einen neuen, wieder 1 Jahr gultigen Gutschein moglich. Preiserhohungen ̈ur Dienstleistungen haben keine Auswirkungen aü 
bereits erworbene Dienstleistungsgutscheine. Sollte eine Dienstleistung ̈ur welche ein Dienstleistungsgutschein erworben wurde, nicht mehr im  Angebot 
enthalten sein, so hat der  unde das Recht, den Gutschein gegen eine andere Dienstleistung einzutauschen.
3. Der Gutschein ist nicht personengebunden und kann aü andere Personen ubertragen werden. Ein Weiterverkaü der Gutscheine ist jedoch nicht zulassig.
4. Zur Einlosung des Gutscheins und Bezug der Dienstleistung muss der Gutschein zum vereinbarten Termin mitgebracht und abgegeben werden. Eine 
Durcḧuhrung der Dienstleistung aü Basis des Gutscheins ist sonst nicht moglich.
5. Jeder Gutschein kann in einen Gutschein ̈ur ein anderes Erlebnis (Floating, verschiedene Massagëormen) umgetauscht werden, söern der Wert des 
umzutauschenden Gutscheins dem Wert der gewunschten Dienstleistung entspricht, bzw. eine entsprechenden Zuzahlung er̈olgt. Fur den Wert des Gutscheins 
und die gewunschte Dienstleistung sind die gultigen Preise zum Zeitpunkt des Umtauschs verbindlich.
6. Sollte die Dienstleistung, ̈ur die sich der  unde entschieden hat, preislich gunstiger sein als die ursprungliche Dienstleistung, wird eine Gutschrït erteilt, die 
beim Erwerb einer weiteren Dienstleistung verrechnet werden kann. Eine Auszahlung des Dï̈erenzbetrages ist ebenso ausgeschlossen wie die Auszahlung des 
Geldwertes des Gutscheins.
7. Gutscheine ̈ur Dienstleistungen konnen in den Betriebsraumen des Anbieters erworben oder per Telëon, E-Mail oder Internet bestellt werden. Der Gutschein 
wird nach Eingang der Bezahlung an die vom  aüer angegebene Mail-Adresse gemeinsam mit einer Rechnung versandt. Sobald der volle Rechnungsbetrag aü 
dem  onto des Anbieters gutgeschrieben wurde, wird der Gutschein zur Nutzung ̈reigeschaltet und kann eingelost werden. Solange kein Buchungseingang 
vermerkt wurde, besteht ̈ur den Anbieter keine Verp̈lichtung zur Durcḧuhrung der Dienstleistung. Fur Bestellungen uber das Internet unter der Seite 
www.schwerelos.wien gelten die Allgemeinen Geschätsbedingungen ̈ur den Erwerb von Gutscheinen, die im Internet abgerüen werden konnen.
8. Bei Verlust, Diebstahl oder Missbrauch von Gutscheinen ubernimmt der Anbieter keine Hätung.
§ 4 Preise 
Alle Preise sind Endverbraucherpreise in Euro inkl. der jeweils gultigen Umsatzsteuer. Es gelten die Preise der zum Zeitpunkt der Bestellung aktuell gultigen 
Preisliste. Der  aüpreis wird söort ̈allig. 
§ 5 Anderungen der Dienstleistung 
1. Der Inhalt und die Beschreibung (Leistungsum̈ang) der Dienstleistungen ist den Broschuren bzw. der Webseite www.schwerelos.wien zu entnehmen. Der 
Inhalt der Dienstleistung kann jedoch gering̈ugigen Anderungen unterliegen. Einen Anspruch aü Entschadigung hat der  unde nicht. Die genaue Beschreibung 
der jeweiliger Dienstleistung ist telëonisch beim Anbieter zu er̈ragen.
2. Sollte eine Dienstleistung ̈ur welche ein Gutschein erworben wurde, nicht mehr im Angebot enthalten sein, so hat der  unde das Recht, den Gutschein ̈ur eine
andere Dienstleistung auszutauschen. Eine Auszahlung des Geldwertes des Gutscheins ist in diesem Fall eben̈alls moglich.
§ 6 Ver̈ugbarkeit, Verspatung, Nichterscheinen, Aus̈all von Dienstleistungen 
1. Sollte die gebuchte Leistung am vereinbarten Termin durch die Schuld des Anbieters nicht erbracht werden konnen, ist er berechtigt, einen alternativen Termin 
anzubieten. Erscheint der  unde nicht punktlich zum vereinbarten Termin (Verspatung), ist der Anbieter berechtigt, die Leistung entsprechend zeitlich zu kurzen. 
Eine Reduzierung des Buchungspreises ist in diesem Fall nicht moglich, auch wenn die Leistung nur zeitlich verkurzt erbracht wurde. Erscheint der  unde nicht 
zum vereinbarten Termin oder sagte der  unde den Termin ab, behalt sich der Anbieter vor, 35% des Gutscheinpreises als Schadenersatz geltend zu machen.
2. Die Teilnahme an den Dienstleistungen hangt teilweise von ihrer Ver̈ugbarkeit ab. Die Floating-Dienstleistung ist grundsatzlich wahrend der normalen 
Ö̈̈nungszeiten buchbar. Verschiedene Massage- und Therapieleistungen sind nur jeweils buchbar, wenn der entsprechende Dienstleister (Masseur, Therapeut) 
ver̈ugbar ist. Der Teilnehmer an einer Dienstleistung hat keinen Anspruch aü die Durcḧuhrung der Dienstleistung durch einen bestimmten Partner zu jedem 
Zeitpunkt. Die Ver̈ugbarkeit der unterschiedlichen Dienstleistungen ist telëonisch ̈ur den Teilnehmer ab̈ragbar.
3. Söern bei einer Dienstleistung die Beteiligung einer bestimmten Person zum Inhalt der Beschreibung gehort und diese Person am Tag der Teilnahme an der 
Dienstleistung nicht zur Ver̈ugung steht, ist der Anbieter berechtigt, einen gleichwertigen Ersatz ̈ur die Durcḧuhrung der Dienstleistung zu stellen.
§ 7 Hätung ̈ur Mangel / Schadenersatz 
1. Bei Nutzung der Dienstleistung “Floating“ (Salzwasserentspannungsbecken) verp̈lichtet sich der  unde die Nutzungsbedingungen des Anbieters 
(“In̈ormationsblatt zur ersten Floating-Sitzung“) anzuerkennen und deren  enntnisnahme und Anerkennung durch seine Unterschrït zu bestatigen. Ohne eine 
Anerkennung der Nutzungsbestimmungen ist eine Teilnahme an der Dienstleistung “Floating“ nicht moglich.
2. Der Anbieter hätet ̈ur Mangel der Dienstleistung nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Partner sind nicht bëugt, Anspruche im Namen des Anbieters 
anzuerkennen. Garantien im Rechtssinne sind durch den Anbieter nicht gewahrt.
3. Anspruche des  unden aü Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzanspruche des  unden aus der Verletzung des 
Lebens, des  orpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragsp̈lichten ( ardinalsp̈lichten) sowie die Hätung ̈ur sonstige Schaden, die aü 
einer vorsatzlichen oder grob ̈ahrlassigen P̈lichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Er̈ullungsgehil̈en beruhen. Wesentliche 
Vertragsp̈lichten sind solche, deren Er̈ullung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig sind.
4. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragsp̈lichten hätet der Anbieter nur aü den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser ein̈ach ̈ahrlassig 
verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzanspruche des  unden aus einer Verletzung des Lebens, des  orpers oder der Gesundheit.
5. Die Einschrankungen der Abs 3 und 4 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Er̈ullungsgehil̈en des Anbieters, wenn Anspruche direkt gegen 
diese geltend gemacht werden.
6. Die Vorschrïten des Produkthätungsgesetzes bleiben unberuhrt.
7. Bei Beschadigungen seitens des  unden (Verschmutzungen, Schaden, Überschwemmung etc.) ist der Anbieter berechtigt dem  unden umgehend einen 
entsprechende Schadensersatz zu verrechnen. Der  unde hat, nachdem das Floating-Becken entleert wurde, noch 15 Minuten Zeit, um den Floating-Raum  zu 
verlassen. Falls der  unde langer benotigt, ist der Anbieter berechtigt dem  unden umgehend einen entsprechende Schadensersatz zu verrechnen.
§8 Salvatorische  lausel
Sollten Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so beruhrt dies die Wirksamkeit der ubrigen Bestimmungen nicht. Vielmehr gilt anstelle jeder 
unwirksamen Bestimmung eine dem Zweck der Vereinbarung entsprechende oder zumindest nahe kommende Ersatzbestimmung, wie sie die Parteien zur 
Erreichung des gleichen wirtschätlichen Ergebnisses vereinbart hatten, wenn sie die Unwirksamkeit der Bestimmung gekannt hatten. Gleiches gilt ̈ur Lucken. 


